
Den Gruppen für die Tätigkeit in den sozialistischen Landwirtschaftsbetrie
ben, die sich vorwiegend mit der Kontrolle über die Ausnutzung der Pro
duktionsmöglichkeiten, der Hebung der Bodenfruchtbarkeit, der Pflege und 
Entwicklung der Viehbestände, dem Einsatz und der Auslastung der Tech
nik befassen, sollen Landarbeiter, Genossenschaftsmitglieder, Vertreter der 
Revisionskommissionen der LPG, der Arbeiterkontrolle der Gewerkschaf
ten sowie Kontrollposten der FDJ angehören.

III

Die Arbei ter-und-B auern- lnspek t ion  w ird  m it  um fangre ichen  Redbten  und  

Vollm ach ten  ausges ta t te t .  S ie  lä ß t  s ich  in  ihrer  X on tro l l tä t ig ke it  aussch ließ

l ich  von  den  gesam ts taa tl ichen  In teressen  le i ten  -  ihre  Se lbs tändig ke it  be i  den  

Kontro l le n  in  den  B etr ieben , Ins t i tu t ionen , W B , W ir tschaf ts-  und  L and

w ir tschaf tsrä ten  is t  zu  s ichern .

Die Arbeiter-und-Bauem-Inspektion hat das Recht:
bei der Durchführung ihrer Kontrollen innerhalb ihrer Zuständigkeits
bereiche bei den staatlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Organen und 
Institutionen Einsicht in alle Dokumente und Unterlagen zu nehmen, Aus
künfte zu verlangen, Materialien anzufordern, schriftliche Erklärungen 
und Stellungnahmen zu verlangen und die Leiter und Mitarbeiter von ihrer 
Schweigepflicht zu entbinden;
den entsprechenden Staats- und Wirtschaftsorganen zu empfehlen, sich 
von leitenden Funktionären in den Volksvertretungen, in den Kollegien 
der zentralen Staatsorgane, in den Leitungen der WB, in den Wirtschafts
und Landwirtschaftsräten über die Beseitigung von Mängeln in der Durch
führung der Beschlüsse berichten zu lassen;
Vorschläge für die Auszeichnung von Werktätigen und leitenden Mitarbei
tern von Staats- und Wirtschaftsorganen für hervorragende Leistungen 
beim umfassenden Aufbau des Sozialismus zu unterbreiten; 
von den zuständigen Staats- und Wirtschaftsorganen zu verlangen, daß 
diejenigen Funktionäre und Mitarbeiter, die falsche Angaben machen, Un
zulänglichkeiten zudecken, Verstöße gegen die sozialistische Gesetzlichkeit 
verschleiern und fahrlässig Volksvermögen verschwenden, zur Verantwor
tung gezogen werden.
Das Komitee und die Inspektionen sind innerhalb ihrer Zuständigkeits

bereiche darüber hinaus berechtigt:
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